
 
 
 

 
 
 
 
 
Edith-Ruß-Haus für Medienkunst  
Arbeitsstipendium 
Juli-Dezember 2008  
Bewerbungsfrist: 29. Februar 2008 (Poststempel) 
 
 
 
Antragsteller/in: Name, Vorname, Straße, PLZ, Ort, Telefon, Fax, e-mail 
 
 
 
 
 
Lebenslauf, Ausbildung, künstlerischer Werdegang, Ausstellungen, Projekte 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsvorhaben im Förderjahr 
 
 
 
 
 
 
Sonstige Anmerkungen 
 
 
 
 
Aufstellung der mitgeschickten Materialien  
 
 
Ich habe die Vergaberichtlinien und Informationen für die Bewerbung gelesen: 
 
 
Datum    Unterschrift_________________                          
 
 
Bewerbungen an: 
Edith-Ruß-Haus für Medienkunst 
Peterstraße 23 
D-26121 Oldenburg 
t. +49 441 235 32 08     
f. +49 441 235 21 61    
info@edith-russ-haus.de 
www.edith-russ-haus.de  gefördert durch die 

   
 



Informationen für die Bewerbung 
zur Antragstellung sind erforderlich: 

• Antragsformular mit Angaben zu Person/en, Lebenslauf, künstlerischem Werdegang, 
Projektbeschreibung und bisherigen Förderungen 

• Bitte fügen Sie zusätzlich zu Ihrer Beschreibung Ihres Arbeitsvorhabens eine kurze 
Zusammenfassung (max. 1.500 Zeichen mit Leerzeichen) des Arbeitsvorhabens in Englisch bei. 

• Es wird nicht erwartet, dass das Projekt bzw. die künstlerische Arbeit innerhalb der 6-monatigen 
Stipendiumsdauer abgeschlossen wird. 

• Dokumentationsunterlagen der künstlerischen Arbeit: Fotos (maximal 24 x 30 cm incl. 
Passepartout) und/oder Dias und/oder Kataloge (max. 2); nur für Videoprojekte: VHS, S-VHS, 
mini-DV Kassetten (max. 15 Min.); nur für CD/-Internetprojekte: CD-ROM und URLs, keine 
Originale, keine Unikate 

 
Vergaberichtlinien 

1. Voraussetzung für die Förderung ist die fristgerechte Einreichung eines vollständigen Antrags 
beim Edith-Ruß-Haus für Medienkunst in Oldenburg. Die verbindliche Antragsfrist ist der 29. 
Februar 2008 (Poststempel). 

2. Nur ein unterschriebenes Bewerbungsformular wird angenommen. 

3. Nur Materialien, die den genannten Voraussetzungen entsprechen, werden bei der Prüfung 
berücksichtigt. Ausgeschlossen sind Originale und Unikate. 

4. Es werden nur Anträge von Künstlern angenommen, nicht von Institutionen. 

5. Nur ein Antrag pro Jahr/pro Person wird akzeptiert. 
 
 
Das Edith-Ruß-Haus für Medienkunst behandelt die eingereichten Materialien mit größter Sorgfalt. 
Eine Haftung für leicht fahrlässige Beschädigung kann angesichts des Umfangs der insgesamt 
eingereichten Materialien nicht übernommen werden. Die Rücksendung der Unterlagen erfolgt 
innerhalb Deutschlands als Brief oder Paket. Für Verlust beim Postversand haftet das Edith-Ruß-Haus 
für Medienkunst nicht. Alle Angaben und Unterlagen werden nur für Zwecke der Antragsbearbeitung 
und Prüfung innerhalb des Edith-Ruß-Hauses für Medienkunst verwendet. 
 
 
Informationen zum Programm 

Arbeitsstipendium zur Förderung der künstlerischen Entwicklung mit Neuen Medien  
(10.000 €). 
 
Das Stipendium des Edith-Ruß-Hauses für Medienkunst fördert ein breites Spektrum der 
Medienkunst, wie Netzkunst, Netzradio, Sound, Video und weitere innovative Projekte, die sich 
medienspezifischen Themen widmen. Das Stipendium gilt für die Dauer von 6 Monaten (Juli-
Dezember 2008), es ist nicht verlängerbar und teilweise residenzpflichtig (erwarteter Aufenthalt in 
Oldenburg: mindestens 1 Monat). Auf Wunsch steht dem Stipendiaten per Anmeldung ein 
ausgestattetes Appartement zur Verfügung. Der/Die KünstlerIn soll in die Aktivitäten des 
Medienkunsthauses eingebunden werden, u.a. mit Workshops, Präsentationen oder 
Künstlergesprächen. Die Termine werden in gemeinsamer Absprache mit dem Edith-Ruß-Haus für 
Medienkunst festgelegt.  
 
Informationen zum Edith-Ruß-Haus für Medienkunst 

Das Edith-Ruß-Haus für Medienkunst widmet sich den aktuellen Fragestellungen zur Medienkunst 
auf vielfältige Weise. Regelmäßig werden hier international besetzte Ausstellungen gezeigt und 
Präsentations- und Vortragsreihen für KünstlerInnen und MedientheoretikerInnen organisiert.  


